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:t Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

der Beilage.~ den stenof,raphischen Protokollen des f\Tati~nalp~r~ 

XlII. G~setz.gebungsperiod~ 

Z1. 36. 634-Prt'1/7 4 
Parlamentarische Anfrage Nr.1765/J 
der Abg.MELTER, Dr.SCHf'.'lIDT, riJEISSL 
u.Gen.an den Herrn Bundeskanzler be­
treffend Ergänzungszulage nach dem 
Pensionsgesetz 1965 

An den 
Präsidenten des Nationalrates 
Herrn Anton BENYA 

1010 \i i e n 

4. September 1974 

Die Abg>2ordneten zur:; Nationalrat tvlE~LTER, Dr.SCHIvlIDT, ~mISSL 

und Genossen haben am 9. Juli 1974 unter der Nr.1765/J an 
mich eine Anfrage betreffend Ergänzungszulage nach dem 

Pensionsgesetz 1965 gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"Sind Sie berei t, einen r'Iinisterialentwurf ausarbei ten zu 

lassen~ der vorsieht, daß die Leistungen nach dem Kriegs­

opferversorgungsgesetz 1957 und dem Heeresversorgungsgesetz 
1964 entsprechend dem § 292 Abs.4 litt i des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes bei der Ermittlung des Monats­
einkommens auch im § 26 Pensionsgese'cz ausgeno!ilr.1en werden?:1 . 

Dazu möchte ich festhalten, daß diese Anfrage grundslitzlieh 

nicht in die Zust~ndigkeit des Bundeskanzlers f~llt, da sie 
eine Frage des in die Kompetenz des Bundesministers für 
Finanzen fallenden Pensionsrechtes betrifft. Ich habe mich 
aber mit dem Herrn Bundesminister für Finanzen in Verbindung 

gesetzt und kann auf Grund seiner Stellungnahme zur oben 

bezeichneten Anfrage merito~isch folgendes mitteilen~ 

· / . 
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, 
Es ist richtig, daß sich der im § 26 des Pensionsgesetzes 

1965 im Zusammenhang mit der Feststellung des monatlichen 
Gesamteinkommens vervJendete "Einkünfte tf -Begriff des § 17 

Abs.6 dieses Gesetzes nicht mit dem im §.292 Abs.) ASVG 
festgelegten Begriff des "Nettoeinkommens" deckt. Es bleiben 

zwar nach § 292 Abs.4 lit.i ASVG Grund- und E1ternrenten 

nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 - nicht aber wie 

in der Anfrage zum Ausdruck gebracht wird, alle Leistungen 

nach diesem Gesetz - bei der Ermittlung des Nettoeinkommens 

außer Betracht. Es bleibt auch nur jeweils ein Drittel von 

den im § 292 Abs.4 lit.i ASVG näher umschriebenen Renten 
nach dem Heeresversorgungsgesetz bei der vorerwähnten Er­

mittlung unberücksichtigt. Demgegenüber sieht § 26 Ahs.) 

des Pensj.onsgesetzes 1965 vor ~ daß bei der Ermittlung der 

Einkünfte aus nichtselbst~ndiger Arbeit stets der im § 16 

Abs.) des Einkommensteuergesetzes 1972 für den vollen 

Kalendermonat fes~gesetzte Pauschbetrag für Werbungskosten 

abzusetzen ist. Es zeigt sich also, daß in bestimmten 
Einzelheiten die in Rede stehenden Bestimmungen des Pensions­

gesetzes 1965, in anderen wieder die des ASVG für die Be­

troffenen gUnstiger sind. Aus diesem Grunde ist es nicht 
vertretbar, Unterschiede allein in einem einzigen Punkt 

auszugleichen. Es ist vielmehr die Prüfung einer möglichst 

weitgehenden Angleichung der in Rede stehenden - den gleichen 

ZvJeck verfolgenden - Bestimmungen erforderlich, \tJobei die 

auf dem Gebiet des Pensionsrechtes der Bundesbeamten und 
die auf dem Gebiet aer gesetzlichen Pensiünsversicherung be­

stehenden Bestimmungen über die Ergänzungszulagen (Ausgleichs­

zulagen) jeweils in ihrer Gesamtheit gesehen werden müssen. 

In diesem Zusammenhang wird auch zu berücksichtigen sein, 

daß der "Einkünfte lt -Begriff des Pensionsgesetzes 1965 auch 

im § 5 des Gehaltsgesetzes 1956 aufscheint. 

Anl~ßlich der nächsten &ovellferung des Pensionsgesetzes 

1965 wird die aufgeworfene Frage seitens des Bundesministeriums 
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für Finanzen im Einvernehmen mit den Vertretern des Bundes­
kanzleramtes, der BundesEinder und des Verhandlungsaus­
schusses der vie~ Gewerkschaften des 5ffentlichen Dienstes 
einer Prüfung zugeführt werden. 
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